
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2011/12/22 2010/15/0088
 JUSLINE Entscheidung
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Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §184 Abs1;

1. BAO § 184 heute

2. BAO § 184 gültig ab 01.01.1962

Beachte

Serie (erledigt im gleichen Sinn): 2010/15/0089 E 22. Dezember 2011

Rechtssatz

Die Behörde ist verp=ichtet, im Rahmen der Begründung des Schätzungsergebnisses auf die für die Schätzung

bedeutsamen Behauptungen und Einwendungen des Abgabep=ichtigen einzugehen (vgl. das hg. Erkenntnis vom 28.

Oktober 2004, 2001/15/0137).Die Behörde ist verp=ichtet, im Rahmen der Begründung des Schätzungsergebnisses auf

die für die Schätzung bedeutsamen Behauptungen und Einwendungen des Abgabep=ichtigen einzugehen vergleiche

das hg. Erkenntnis vom 28. Oktober 2004, 2001/15/0137).
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